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V. Nachtrag zum Gemeindegesetz  
(Unmöglichkeit der Durchführung der Bürgerversammlung) 

 

 

Erlassen am 4. Juni 2025 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 29. Oktober 20241 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Gemeindegesetz vom 21. April 2009»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 52 Unmöglichkeit der Durchführung 

1 Verhindern ausserordentliche Verhältnisse die Durchführung einer Bürgerversammlung, ord-

net der Rat die Urnenabstimmung über die unaufschiebbaren Geschäfte an. 

 
2 Finden nicht alle teilnahmewilligen Stimmberechtigten im Versammlungsraum und in den Ne-

benräumen Platz, ordnet der Rat die Urnenabstimmung über die unaufschiebbaren Geschäfte 

an. Für die Behandlung der übrigen Geschäfte ordnet er eine neue Bürgerversammlung an. 

 
3 Verhindern ausserordentliche Verhältnisse in mehreren Gemeinden die Durchführung 

von Bürgerversammlungen und ist nicht absehbar, wann die Bürgerversammlungen 

durchgeführt werden können, kann die Regierung durch Verordnung Vorschriften für die 

Beschlussfassung über Geschäfte der Bürgerversammlung an der Urne erlassen. Dabei 

kann von den Vorschriften dieses Erlasses und des Gesetzes über Wahlen und Abstim-

mungen vom 5. Dezember 20183 abgewichen werden.  

 
4 Die Verordnung nach Abs. 3 dieser Bestimmung wird während höchstens sechs Mona-

ten angewendet.  

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 
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IV. 
 

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Nachtrags. 

 

2. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.4 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates: 

Walter Freund 

 

Der Generalsekretär des Kantonsrates: 

Lukas Schmucki 

 

 

                                                   
4  Art. 5 RIG, sGS 125.1. 


